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Rundverfügung K1/1992  
 
 
 
 
Niederschriften über die Ergebnisse der Verhandlung en der Kirchenkreistage  

 
 
 
In § 22 der Kirchenkreisordnung wird bestimmt, daß die Niederschriften jeweils den Mitgliedern des 
Kirchenkreistages, dem Kirchenkreisvorstand, dem Landesbischof, dem Landessuperintendenten und dem 
Landeskirchenamt zu übersenden sind.  

 
In Abänderung der Verfügung Nr. 237 vom 1. Dezember 1953 (Kirchl. Amtsbl. S 192) bitten wir, dem 
Landeskirchenamt vom 1. Januar 1992 ab nur noch eine Ausfertigung der Niederschrift zu übersenden. Die 
Übersendung an die übrigen Empfänger ist wie bisher fortzusetzen.  

 
 
gez. Dr. von Vietinghoff  

Hannover, den 10. Januar 1992 
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